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E l t e r n s i n d P a r t n e r

Am 27. Mai fand vor dem Ausschuß fÜr Jugend, schule und sport  des Sächsischen
Landtages eine Anhörung zum Schulgesetzentwurf  stat t .
Sei tenÄ der Provisor isähen La ndeselternvertretung nahmen an dieser Veranstal tung
deren Sprecher,  Michael Hannich, und die Mitgt ieder des Sprecherrates, Annegret
Engelmann und Dr.  Rainer Fichtner,  te i- l .

Die Forderung nach gleichberecht igter El ternmitwirkung in der schule stand rm
Mit telpunkt äer Ausiührungen. Nach Mej-nung der El ternvertreter "wird El ternrecht
wieder beschnit ten",  sol l te der Begierungsentwurf  die Zust immung des Landtages
f inden. Die derzei t  gÜlt ige Verordnung Über Mitwirkungsgremien i -n der Schule
sieht eine umfangreichere Mitwirkung vor als der von der Landesregierung ver-
öf fent l ichte Entwurf .
Neben dem Recht auf Informat ion und Beratung umfaßt El ternmitwirkung nach
Ansicht der Eltern auch l{itbestinmung in der schule. Michael Hannich verwies
darauf,  daß "die gemeinsame verantwortung fÜr den jungen Menschen das El tern-
recht mit  dem Auf i i_chtsrecht des Staates über die Schufe verbindet."  Er stel l te
dazu fest :  "Die l r 'Jahrnehmung der Erziehungsverantwortung durch die El tern bedingt
grundsätzl ich eine Einf lußnahme auf den Bi ldungs- und Erziehungspro zeß der
Schu1e. Die Bi ldung der einen Persönf ichkei t  des Kindes ist  eine gemeinsame
Aufgabe von Eltern und Schule."
NacF Auffassung der Provisor ischen Landeselternvertretung mÜsse Efternmitwirkung

1. auf al len Ebenen mögl ich sein,  also als Klassen-,  Schul- ,  Kreis- und
Landeselternvertretung ;

und 2. in pargnerschaftliöher Kooperation erfolgen. Geeignete Gremien.fÜr die
Zusammänarbeit  s ind die Schulkonferenz als das gemeinsame Entscheidungs-
organ an einer Schule sowie Kreisschulbeiräte bzw. der Landesschulbeirat  .

Dj .e Provisor ische La ndeselternvertretung forderte ferner in der Anhörung vom
Gesetzgeber eine deut l ichere Dif ferenzierung der fÜr sachsen volgesehenen
Mit tel ichule.  Den Regierungsentwurf  hal ten die El tern fÜr unzureichend; "er

Iasse einsei t ige Entwicklungen zu" '
Für Sachsen wiid von den Eliern ein differenziertes Schulwesen unter Ein-
beziehung der Gesamtschule gefordert,

Schl ießl ich äußerten sich die El ternvertreter zur Frage Rel ig ionsunterr icht und
Ethik,  Die im Regierungsentwurf  vorgesehene Trennung zwischen Ethik fÜr Nicht-
glaubende und Rel ig ionsunterr icht fÜr Glaubende ist  nach Auffassung der
Frovisor ischen Lanäeselternvertretung unverständl ich. Es so]I te ein gemeinsames,
weltanschaul ich of fenes Unterr j -chtsfa ch in der Sekundarstufe verpf l ichtend sein.
In diesem Fach sind den jungen Menschen die an das Grundgesetz gebundenen bJel t-
maßstäbe einer pluralen Gesel lschaft  zu vermit teln '
Die von den El-ternvertretern gebrauchte Kurzformel fautete: "Ethik für alle und
zusätzlich Religionsunterricht fÜr Glaubende im sinne des Grundgesetzes als
"ordent l iches Lehrfach".
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